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Fassung Regierungsrat 
gemäss Bericht und Antrag vom 26. Mai 2020 

Fassung Kommission 
gemäss Kommissionsbericht vom 11. September 2020 
 

1. An das Projekt «Futuro» der Sportbahnen Elm AG wird ein 
Beitrag von maximal 8,56 Millionen Franken gewährt. 

1. An das Projekt «Futuro» der Sportbahnen Elm AG wird ein 
Beitrag von maximal 8,56 Millionen Franken gewährt. 

 2. Zusätzlich verzichtet der Kanton zu 100 Prozent auf ausstehende 
IH-Darlehensforderungen gegenüber der Sportbahnen Elm AG und 
steht soweit nötig gleichermassen für die entsprechenden IH-
Darlehensforderungen des Bundes ein.  

2. Der Beschluss erfolgt unter dem Vorbehalt, dass  
a. eine rechtskräftige Baubewilligung für das 

Projekt «Futuro» vorliegt; 
b. Bund und Kanton nur im gleichen Verhältnis 

wie die beteiligten Banken (also zu 50 
Prozent) auf ausstehende IH-
Darlehensforderungen verzichten; 

c. keine Stromkosten oder anderweitigen 
Betriebskosten für den Betrieb der 
Beschneiungsanlagen übernommen 
werden; 

d. die Gemeinde Glarus Süd sich gemäss dem 
Landsgemeindebeschluss vom 6. Mai 2018 
am Projekt mitbeteiligt. 

3. Der Beschluss erfolgt unter dem Vorbehalt, dass  
a. eine rechtskräftige Baubewilligung für das 

Projekt «Futuro» vorliegt; 
b. die Banken einen Forderungsverzicht von 50 

Prozent leisten; 
 
 

c. keine Stromkosten oder anderweitigen 
Betriebskosten für den Betrieb der 
Beschneiungsanlagen übernommen 
werden; 

d. die Gemeinde Glarus Süd sich gemäss dem 
Landsgemeindebeschluss vom 6. Mai 2018 am 
Projekt mitbeteiligt. 

 4. Das Organisationsreglement der Finanzinfra AG bedarf 
der Genehmigung durch den Landrat.  

3. Der Regierungsrat ist mit dem Vollzug beauftragt. 5. Der Regierungsrat ist mit dem Vollzug beauftragt. 
 


